
 

LANDKREIS CLOPPENBURG 
Vorlagen-Nr.: V-KUL/16/074 

Der Landrat 

Schul- und Kulturamt 
 

Cloppenburg, den 20.07.2016 
 

Beratungsfolge Termin Beratung 

Ausschuss für Kultur und Freizeit 23.08.2016 öffentlich 

Kreisausschuss 29.09.2016 nicht öffentlich 

 
 
Behandlung:  ö f fent l i ch  
 
 
Tagesordnungspunkt 

Antrag des SV Bethen e. V. auf Gewährung eines Zuschusses nach den 
Sportförderrichtlinien des Landkreises Cloppenburg (Installation 
Sportplatzbeleuchtung Platz 3) 
 
 
Sachverhalt: 
 
 
Der SV Bethen e. V. hat mit Datum vom 16.03.2016 für die Installation einer 
Sportplatzbeleuchtung (Platz 3) die Gewährung eines Zuschusses nach den 
Sportförderrichtlinien des Landkreises Cloppenburg beantragt. 
 
Die anerkennungsfähigen Maßnahmekosten belaufen sich nach der Prüfung des Schul- und 
Kulturamtes auf 44.787,46 Euro. Nach den Sportförderrichtlinien des Landkreises Cloppenburg 
könnte ein Zuschuss in Höhe von 8.957,49 Euro (20 Prozent) gewährt werden. 
 
Mittel stehen in der entsprechenden Haushaltsposition (I 1 . 400111 . 525) zur Verfügung. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Ausschuss für Kultur und Freizeit empfiehlt dem Kreisausschuss, dem SV Bethen 
e. V. nach den Sportförderrichtlinien des Landkreises Cloppenburg für die Installation 
einer Sportplatzbeleuchtung (Platz 3) einen Zuschuss in Höhe von bis zu 8.957,49 Euro 
zu gewähren.
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